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Förderantrag zur Schaffung einer Pflegekonferenz; Fortführung der Antragstellung 
und Schaffung einer Teilzeitstelle für die Pflegekonferenz im Stellenplan 2026 
 
Förderantrag Pflegelotse zur Schaffung einer Personalstelle, Fortführung der 
Antragstellung und Schaffung einer Teilzeitstelle im Stellenplan 2026 
 
 

Gemeinsamer Beschlussvorschlag 
 
 
1. Die Schaffung einer Koordinierungsstelle zur Stärkung der Pflege im sozialen Nahraum 
(„Pflegelotse“) und die damit verbundene Schaffung einer auf drei Jahre befristeten 
Personalstelle wird unter der Bedingung einer staatlichen Förderung in der dargestellten 
Höhe befürwortet.  
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Förderantrag zu erarbeiten und 
diesen zu stellen sowie die notwendige Stelle zum Stellenplan 2026 anzumelden.  
 
3. Die Einrichtung einer regionalen Pflegekonferenz wird zunächst zurückgestellt. 
 
 

Begründung 
 
Die beiden Anträge sollten gemeinsam behandelt werden, da sie inhaltlich die dauerhafte 
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Schwabach thematisieren.  
 
Aufgrund der im Jahr 2026 zu erwartenden Haushaltssituation ist eine Priorisierung der 
Anträge notwendig. Hierbei wird vorgeschlagen, einen Schwerpunkt auf die wohnortnahe 
pflegerische Versorgung der Bevölkerung und den Aufbau entsprechender stadtteilnaher 
Strukturen zu legen. Hier sind personelle Ressourcen zwingend notwendig, um die 
entsprechenden Netzwerke in den Stadtteilen zu schaffen und auch Ehrenamtliche für diese 
Aufgaben zu gewinnen. Hierdurch werden wesentliche Elemente des Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzeptes 2024 verwirklicht. 
 
Das Thema der dauerhaften Sicherstellung der pflegerischen Versorgung ist ebenfalls akut. 
Zumindest kann hier aber auf die in Schwabach bereits vorhandenen Netzwerkstrukturen 
zurückgegriffen werden, die auch Basis für weitere Aktionen sein können. Die formale 
Umwandlung der bestehenden Strukturen in eine Pflegekonferenz im Sinne des SGB ist 
auch ohne die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten rechtlich möglich. 
Darüberhinausgehende Aktivitäten stehen allerdings damit unter dem Vorbehalt der 
Umsetzung innerhalb der vorhandenen Personalkapazitäten.  


